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Steuerrecht - Anerken-

nung von Verlusten
Dauerhafte Verluste aus

Vermietung und Verpachtung.
Nur wenn der Grundbesitzer dieAbsicht hat, auf lange Sicht mit derVermögensnutzung einen Totalüber-schuss der Einnahmen über die Wer-bungskosten zu erzielen, kommt eszu einer steuerlichen Anerkennungvon Verlusten. Bei der Beurteilung,ob der Steuerzahler die Absicht hat,einen Totalüberschuss zu erzielen,kommt es allerdings nicht auf dieDauer der Nutzungsmöglichkeit desGrundstücks an ...
mehr auf Seite 2

Wirtschaftsrecht -
Google Analytics

Der Wolf im Schafspelz?
Google Analytics bietet jedem An-bieter einer Website umfassendeAnalysemöglichkeiten im Hinblickauf die Nutzung seiner Websitedurch Dritte. Es handelt sich um einkostenloses Tool, welches auch inDeutschland intensiv durch Anbie-ter von Webseiten genutzt wird.Datenschutzbeauftragten von Un-ternehmen, die Google Analytics zurWebanalyse einführen wollten, stell-ten sich angesichts der umfassendenAnalysemöglichkeiten des Nutzer-verhaltens auch unter Einbezug derjeweiligen ...
mehr auf Seite 3

Arbeitsrecht -
Urlaub

In Sachen Urlaub extistieren
viele Fehleinschätzungen.

Wie viele Tage Urlaub stehen wemzu? Diese Frage klärt ein Blick inden Arbeitsvertrag aber auch ein Ta-rifvertrag oder eine Betriebsverein-barung kann die Zahl der Urlaubsta-ge bestimmen. Soweit dort nichts ge-regelt ist, gilt das Bundesurlaubsge-setz (BUrlG). Danach sind für eineSechs-Tage-Woche (Montag - Sams-tag) 24 Tage und bei einer Fünf-Tage-Woche (Montag - Freitag) 20 TageUrlaub pro Jahr vorgesehen. Wie vielUrlaub hat eine Teilzeitkraft, die zumBeispiel auf 400-Euro-Basis arbei-tet? ...
mehr auf Seite 4

1

Unentgeltliche Vermögensübertra-gungen finden nicht nur im Erbfall,sondern häufig bereits zu Lebzeitenstatt. Mit der warmen Hand gibt manbekanntlich lieber als mit der Kal-ten. Es gibt eine Vielzahl von Grün-den für eine lebzeitige Schenkung:Die Unternehmensnachfolge sollfrühzeitig geregelt, Erbschaftssteu-er soll gespart, Vermögen soll für denPflegefall dem Zugriff des Staatesentzogen werden und so weiter.
Schenkungen

Je größer und werthaltiger die beab-sichtigte Schenkung sein soll, umsowichtiger wird die Frage nach denerbrechtlichen Konsequenzen. Nurwer die erbrechtlichen Folgen kennt,kann überprüfen, ob die beabsich-tigten Ziele erreicht werden können.Das deutsche Erbrecht kennt imWesentlichen vier Arten der Berück-sichtigung von Schenkungen unterLebenden: � den Pflichtteilsergänzungsan-    spruch; � die Anrechnung der Schenkung    auf den Erb- beziehungsweise    Pflichtteil; � die Ausgleichung von Schenkun-    gen im Erbfall; � die Rückforderung von Schen-     kungen wegen Beeinträchtigung    des Vertragserben.
Der in der Praxis häufigste Fall, istder Pflichtteilsergänzungsanspruch.Mit dem § 2325 Absatz 1 BGB(Bürgerliches Gesetzbuch) wird derAusgleich von Schenkungen zu Leb-zeiten an den nicht beschenktenPflichtteilsberechtigten angeordnet.Nur wer pflichtteilsberechtigt ist,kann einen Pflichtteilsergänzungsan-spruch geltend machen. Pflichtteils-berechtigt sind die Abkömmlinge,also Kinder, Enkel, Urenkel, et ce-tera. Daneben hat auch der überle-bende Ehegatte einen Pflichtteilser-gänzungsanspruch. Hat der Erblas-ser keine Abkömmlinge, sind auchseine Eltern pflichtteilsberechtigt.
Zum Ausgleich der lebzeitigen

Schenkung wird der Pflichtteil umden Betrag erhöht, der dem nichtbeschenkten Pflichtteilsberechtigtenergänzend zustehen würde, wenndas Geschenk nicht gemacht wor-den wäre sondern Teil der Erbmassegeblieben wäre.
Pflichtteil

Beispiel: Die Witwe W hat ein Hausim Wert von 100.000 Euro und einBankguthaben im Wert von 50.000Euro. Das Haus hat W bereits zuLebzeiten an ihren Sohn A übertra-gen. Er ist laut dem Testament derAlleinerbe. Ihr zweiter Sohn B sollnur den Pflichtteil bekommen. Nachdem Tode der W gehört nur dasBankguthaben zur Erbmasse. DasHaus fällt aus dem Nachlass heraus,

da es W durch die Schenkung an Aschon zu Lebzeiten aus ihrem Ver-mögen herausgenommen hat. DerPflichtteilsanspruch des enterbtenSohnes B bezieht sich nur auf daszur Erbmasse gehörende Vermögen.B kann von seinem Bruder A seinenPflichtteilsanspruch in Höhe von 25Prozent des Nachlasswertes nur inBezug auf das Bankvermögen ver-langen.
Einen Ausgleich für das seinem Bru-der bereits zu Lebzeiten übertrage-ne Haus kann B nur durch denPflichtteilsergänzungsanspruch ver-langen. Für die Berechnung desPflichtteils gemäß dem Pflichtteils-ergänzungsanspruch wird der Wertdes Hauses dem Nachlass hinzuge-rechnet, obwohl es der ErblasserinW zum Zeitpunkt ihres Todes garnicht mehr gehörte. Für die Pflicht-teilsberechnung werden der Wert des

Bankguthabens und der Wert desHauses summiert. Der Pflichtteils-anspruch des enterbten B beziehtsich also auf einen Wert von 150.000Euro. Statt 25 Prozent des tatsäch-lichen Nachlasswertes (50.000Euro) kann B die Zahlung 37.500Euro (25 Prozent von insgesamt150.000 Euro) als Pflichtteil verlan-gen.
Erbrechtsreform

Wenn die Erblasserin mit der Schen-kung des Hauses an A verhindernwollte, dass B einen Pflichtteil aufdas Haus bekommt, konnte diesesZiel wegen dem Pflichtteilsergän-zungsanspruch nicht erreicht wer-den. Geschenkt ist also nicht immergeschenkt. Im Wege der Pflichtteils-ergänzung sind aber nursolche Schenkungen aus-zugleichen, die innerhalbder letzten zehn Jahre vordem Tod erfolgten.
Durch die am 1. Januar2010 in Kraft getreteneErbrechtsreform wurdeder Pflichtteilsergän-zungsanspruch erheblichentschärft. Mit der Re-form wurde ein Abschmel-zungsmodell eingeführt.Die volle Pflichtteilsergän-zung kann nun nur nochdann verlangt werden,wenn der Erbfall im ersten Jahr nachder Schenkung eintritt. Für jedesFolgejahr reduziert sich der Pflicht-teilsergänzungsanspruch um 10 Pro-zent.

Für unser Beispiel heißt das: Hättedie W das Haus fünf Jahre vor ihremTod an A verschenkt, könnte B nurnoch 50 Prozent des Hauswertes alsPflichtteilsergänzungsanspruch ver-langen. Statt 25.000 Euro wären esdann nur noch 12.500 Euro, die erzuzüglich zum normalen Pflichtteilam Bankguthaben verlangen kann.Die zehnjährige Ausschlussfrist giltnicht für Schenkungen unter Eheleu-ten. Bei diesen Schenkungen läuft dieFrist erst mit Auflösung der Ehe (alsoScheidung oder Tod eines Ehepart-ners).
Autor: RA Martin Becker, Schauen-burg

Erbrecht - Pflichtteilsergänzungsanspruch
Geschenkt ist geschenkt?

Der Pflichtteilsergänzungsanspruch und die
erbrechtlichen Konsequenzen von Schenkungen unter Lebenden.
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Der Bundesgerichtshof hat am 28.Mai 2009 entschieden, dass demFluggast keine pauschalierte Aus-gleichszahlung gemäß EuropäischemRecht (Fluggastrechteverordnung)zusteht, wenn er wegen Verspätungdes Zubringerflugs einen Anschluss-flug verpasst. Auch eine Minderungdes Flugpreises scheidet in einemsolchen Fall aus.
Anschlussflug

Der Fall: Der Kläger hatte bei derBeklagten für sich und seine Familieeinen Flug von Frankfurt am Mainnach Phoenix (Arizona) über Was-hington D.C. und zurück gebucht.Der Flug von Washington D.C. nachPhoenix sollte nicht von der Beklag-ten, sondern von einer anderen Flug-gesellschaft ausgeführt werden. We-gen des verspäteten Abflugs erreich-ten der Kläger und seine Familie denAnschlussflug nicht. Sie verbrach-ten die Nacht auf Kosten der Be-klagten in einem Hotel. Infolgedes-sen erreichten sie Phoenix etwa 14,5Stunden später als geplant. Außer-dem kam ihr Gepäck auf dem Flugnach Phoenix abhanden und wurdeerst mit viertägiger Verspätung aus-geliefert.
Der Kläger verlangte Ausgleichszah-lungen gemäß der Fluggastrechtever-ordnung in der für die verweigerteBeförderung auf einem Flug über eineEntfernung von mehr als 3.500 Ki-lometer vorgesehenen Höhe von je600 Euro für sich, seine Ehefrau undseine Kinder. Darüber hinaus mach-te er einen Betrag in Höhe von rund446 Euro als Minderung des Flug-preises sowie ihm entstandene An-waltskosten geltend.
Ist es eine �Nichtbeförderung� imSinne der Verordnung, wenn ein Flug-gast einen Anschlussflug nicht er-reicht, weil der einheitlich gebuchteZubringerflug erhebliche Verspätunghat? Nach Ansicht der KarlsruherRichter hat der Fluggast gegen dieAirline weder einen Anspruch aufAusgleichszahlungen gemäß derFluggastrechteverordnung, noch ei-nen Anspruch auf Minderung desFlugpreises und auch keinen An-spruch auf Erstattung der Anwalts-kosten.

wirtschaften. Bei Vorliegen beson-derer Umstände gilt diese typisie-rende Betrachtung jedoch nicht, sodass dann die Einkunftserzielungs-absicht anhand einer vom Steuerzah-ler darzulegenden Prognose zu er-mitteln ist.
Auf Dauer

Ist die Vermietungstätigkeit hinge-gen nicht auf Dauer angelegt, geltendie Grundsätze von vornhereinnicht. Nach einem Urteil des Finanz-gerichtes Hamburg vom 15. Dezem-ber 2009 (Aktenzeichen: 2 K 247/08) kann der Fiskus jedoch nicht al-lein aufgrund der Angaben im Fonds-prospekt von einer zeitlich begrenz-ten Beteiligung eines Investors aus-gehen.

In dem Urteilsfall hatte die Fonds-gesellschaft in ihrem Prospekt einePlanung über 22 Jahre aufgestellt unddem Anleger eine Kündigungsmög-lichkeit nach 20 Jahren eingeräumt.Das Finanzamt hatte deshalb einemInvestor eine von vornherein zeit-lich begrenzte Beteiligung unterstellt.Die Fondsbeteiligung sollte demAnleger zur Alterssicherung dienen.Auch bei der Fondsgesellschaft la-gen keine Anhaltspunkte vor, die füreine befristete Investition sprachen.Deshalb verpflichteten die Hambur-ger Steuerjuristen das Finanzamt, dieÜberschusserzielungsabsicht ohneweitere Prüfung typisierend anzu-nehmen.
Autor: RA Dr. Günther Hemmerling,Freiburg

Nur wenn der Grundbesitzer dieAbsicht hat, auf lange Sicht mit derVermögensnutzung einen Totalüber-schuss der Einnahmen über die Wer-bungskosten zu erzielen, kommt eszu einer steuerlichen Anerkennungvon Verlusten. Bei der Beurteilung,ob der Steuerzahler die Absicht hat,einen Totalüberschuss zu erzielen,kommt es allerdings nicht auf dieDauer der Nutzungsmöglichkeit desGrundstücks an.
Immobilienfonds

Bei der Beteiligung an geschlosse-nen Immobilienfonds gelten die glei-chen steuerlichen Grundsätze. DieÜberschusserzielungsabsicht mussallerdings sowohl auf der Ebene derGesellschaft als auch auf der Ebenedes einzelnen Gesell-schafters gegeben sein.Besteht bereits auf derEbene des Fonds keineEinkunftserzielungsab-sicht, können auch deneinzelnen Gesellschaf-tern keine steuerlich re-levanten Einkünfte zu-gerechnet werden.
Ist hingegen auf derEbene der Fondsgesell-schaft die Überschuss-erzielungsabsicht gege-ben, kann dennoch dieEinkunftserzielungsab-sicht einzelner Gesell-schafter zu verneinen sein. Das istzum Beispiel der Fall, wenn sich einAnleger nur kurzfristig zur Erzie-lung von Steuervorteilen an der Ge-sellschaft beteiligt oder wenn er sei-ne Beteiligung mit teurem Fremdka-pital finanziert und deshalb keinenTotalüberschuss erwirtschaftenkann.
Der Bundesfinanzhof geht in stän-diger Rechtsprechung für Einkünfteaus Vermietung und Verpachtungdavon aus, dass bei einer auf Dauerangelegten Vermietung der Steuer-zahler grundsätzlich beabsichtigt,einen Einnahmeüberschuss zu er-

Ausgleichsanspruch
Der Ausgleichsanspruch nach derFluggastrechteverordnung hat dreiVoraussetzungen:
1.Der Fluggast muss entweder einebestätigte Buchung für den betref-fenden Flug besitzen oder von ei-nem anderen Flug, für den er einesolche Buchung besaß, auf den be-treffenden Flug umgebucht wordensein.
2. Der Fluggast muss sich - wennihm nicht schon vorher die Mitnah-me verweigert worden ist - zur an-gegebenen Zeit zur Abfertigung ein-gefunden haben.
3.Dem am Flugsteig anwesendenFluggast ist der Einstieg gegen sei-nen Willen verweigert worden.

Der Bundesgerichtshof stellte fest,dass diese Voraussetzungen allerdingsnicht erfüllt sind, wenn der Fluggast- wie im vorliegenden Fall - wegender Verspätung des Zubringerflugsnicht rechtzeitig zur Abfertigungkommen kann und den Anschluss-flug verpasst. Auch einen Anspruchauf Minderung des Flugpreises lehn-te der Bundesgerichtshof ab, da dieVerspätung eines Fluges die Beför-derungsleistung nicht mangelhaftmacht.
Es kommen nur - im Streitfall nichtgeltend gemachte - Schadensersatz-ansprüche des Fluggastes wegen ver-späteter Leistung (wegen Verzugs)in Betracht, die voraussetzen, dassdas Luftverkehrsunternehmen dieVerspätung verschuldet hat und demFluggast durch die Verspätung einSchaden entstanden ist.
Autor: RAin Ilona Reichert, Baden-Baden

Steuerrecht -
Anerkennung von Verlusten

Dauerhafte Verluste aus der
Vermietung und Verpachtung von Immobilien

erkennt das Finanzamt nicht immer an.

Verbraucherrecht -
Ausgleichszahlung

Ausgleichsansprüche gegen die Fluggesellschaft nur
wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind.
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Google Analytics bietet jedem An-bieter einer Website umfassendeAnalysemöglichkeiten im Hinblickauf die Nutzung seiner Websitedurch Dritte. Es handelt sich um einkostenloses Tool, welches auch inDeutschland intensiv durch Anbie-ter von Webseiten genutzt wird.Datenschutzbeauftragten von Un-ternehmen, die Google Analytics zurWebanalyse einführen wollten, stell-ten sich angesichts der umfassendenAnalysemöglichkeiten des Nutzer-verhaltens auch unter Einbezug derjeweiligen IP-Adresse des zu analy-sierenden Nutzers regelmäßig dieHaare zu Berge.
Merkblatt

Nunmehr hat das InnenministeriumBaden-Württemberg als Aufsichts-behörde für den nicht öffentlichenBereich ein Merkblatt zur Nutzungvon Google Analytics verfasst. DasMerkblatt stellt zunächst die bereitsgesetzlich für zulässig erklärte Er-stellung von Nutzungsprofilen un-ter Pseudonym dar. Im Wesentlichengilt hierbei, dass pseudonymisierteNutzerdaten zur Erstellung von Nut-zungsprofilen zu Werbungs-,Marktforschungs- oder bedarfsge-rechten Gestaltungszwecken der Te-lemedien verwendet werden dürfen.Allerdings steht dem Nutzer ein Wi-derspruchsrecht zu.
Der Dienstanbieter hat den Nutzerauf dieses Widerspruchsrechtbereits zu Beginn der Nutzung hin-zuweisen. Selbstverständlich dürfendie Nutzungsprofile nicht mit denDaten über den Träger des Pseudo-nymes zusammengeführt werden.Die datenschutzrechtlichen Hinwei-se des Baden-Württembergischen In-nenministeriums gehen in dieser Hin-sicht nicht über die ohnehin bekann-te gesetzliche Lage hinaus.
Allenfalls die Aussage, dass bei Er-stellung von Nutzungsprofilen un-ter Pseudonym auf die Möglichkeitzum Widerspruch im Rahmen derDatenschutzerklärung auf der Inter-netseite hingewiesen werden kann,ist anders. Die Klärung, dass dieSpeicherung vollständiger IP-Adres-

sen und eine Geolokalisierung nurmit bewusster, eindeutiger Einwilli-gung des Betroffenen zulässig ist, istsogar weiterführend.
Nutzungsbedingungen

Darüber hinaus nimmt die BehördeStellung zu Google Analytics. Sieweist darauf hin, dass im Rahmender Nutzung von Google Analyticswohl unter anderem IP-Adressen indie USA übermittelt würden. Diessei nur im Rahmen einer Auftrags-datenverarbeitungsvereinbarungmöglich. Die gegenwärtige Fassungder Nutzungsbedingungen vonGoogle Analytics spiegele jedoch diegesetzlichen Anforderungen zur Ver-einbarung einer Auftragsdatenver-einbarung nicht wider.
Auch diederzeit vonGoogle Ana-lytics angebo-tene Möglich-keit, eine um-gehende Kür-zung der IP-Adressen der Internetnutzer vorzu-nehmen, reicht nach Auffassung derAufsichtsbehörden nicht aus, um da-tenschutzrechtliche Bedenken aus-zuräumen. Schließlich werden auchbei der Nutzung dieser Funktion dieauszuwertenden IP-Adressen zu-nächst noch vollständig in die USAübermittelt.

Nach Auffassung der Behörde isteine Nutzung von Google Analyticszum gegenwärtigen Zeitpunkt nurmöglich, wenn sichergestellt ist, dassnoch nicht einmal die IP-Adressender Internetnutzer Google zur Ver-fügung gestellt werden. Dies ist je-doch so nicht vorgesehen. Die deut-schen Datenschutzbehörden verhan-deln derzeit mit Google im Hinblickauf eine rechtskonforme Abbildungder deutschen datenschutzrechtli-chen Vorschriften in den Lizenzbe-dingungen von Google Analytics.Ein erstes Gespräch hat wohl nochkeine hinreichenden Ergebnisse ge-bracht. Bis zum Abschluss dieserVerhandlungen ist eine Nutzung vonGoogle Analytics nur bedingt emp-fehlenswert.
Autor: RA Dr. Dennis Voigt, Frank-furt/Main

Wirtschaftsrecht -
Google Analytics Das deutsche Mietrecht beinhaltet

verschiedene Schutzmechanismen.
Sie sollen die Mieter zum Beispielvor ungerechtfertigten Erhöhungenihrer Wohnkosten bewahren. Ver-mieter und Mieter sollten daher dierechtlichen Bedingungen kennen.Sehr aufschlussreich sind hier vorGericht verhandelte Fälle - wie auchder Folgende:
Ein Vermieter ließ die Wohnung ei-nes Mieters modernisieren und kün-digte diese Maßnahme korrekt an.Auch die Ausführung war nicht zubeanstanden. Mit Schreiben vonMärz 2003 verlangte er sodann eineMieterhöhung, die ab dem 1. Juni2003 gelten sollte. Der Mieter ant-wortete daraufhin nicht, zahlte aberab Juli 2003 einen Teil des Erhö-hungsbetrages, wobei er auf demÜberweisungsträger angab: �Moder-nisierungszuschlag Ju�.

Vergleichsmiete
Im Mai 2004, also noch vor Ablaufeines Jahres, bat der Vermieter dannum Zustimmung zu einer weiterenMieterhöhung. Diese Mieterhöhungsollte bis zum Wert der ortsüblichenVergleichsmiete reichen. Dabei legteder Vermieter als Ausgangsmietzinseine Nettomiete zugrunde, die sichaus der bis Juni 2003 gezahlten Mie-te plus dem �Modernisierungszu-schlag Ju� ergab. Er war der Mei-nung, der Mieter habe die Mieter-höhung für die Modernisierungdurch seine Zahlung teilweise aner-kannt.
Der Mieter wehrte sich jedoch ge-gen das erneute Verlangen auf Miet-erhöhung. Da seit der Mieterhöhungwegen der Modernisierung nochkein Jahr vergangen war kam ihmdie erneute Erhöhung viel zu frühvor. Das Amtsgericht sowie dasLandgericht gaben ihm Recht. Füreine solche Mieterhöhung gelte nichtdas Recht aus der Modernisierungs-maßnahme, sondern das normaleVerfahren einer Vergleichsmieterhö-hung, zum Beispiel anhand einesMietspiegels. Bei einer solchenMieterhöhung gelte die Jahresfrist.Kein Vermieter darf vor Ablauf ei-nes Jahres die Miete zum zweitenMal erhöhen.
Der Bundesgerichtshof sah die Sa-che jedoch anders. Die obersten deut-schen Zivilrichter hielten die Miet-erhöhung bis zur ortsüblichen Ver-

Mietrecht - Mieterhöhung
Der Wolf im Schafspelz?

gleichsmiete für wirksam. Zuersthätten Vermieter und Mieter durcheindeutige Verhaltensweise eineMieterhöhung wegen der Moderni-sierung vereinbart.
Modernisierung

Das erste �Vertragsangebot� liege imErhöhungsschreiben des Vermieters,das der Mieter aber nicht annahm.Stattdessen hätte dieser seinerseitsein neues Angebot gemacht - näm-lich durch die Zahlung des geringe-ren �Modernisierungszuschlags Ju�.Als Annahme dieses Angebots seidann das zweite Mieterhöhungs-schreiben des Vermieters zu sehen,in dem er von der alten Miete plus�Modernisierungszuschlag Ju� aus-ging.
Durch diese Mieterhöhung seienModernisierungsaufwendungenletztlich korrekt auf den Mieter um-gelegt worden. Weil die erste Miet-erhöhung demnach als Modernisie-rungs-Mieterhöhung daherkam, kön-ne die zweite Erhöhung auch keineWartefrist des § 588 Absatz 1 Bür-gerliches Gesetzbuch verletzen. ImGesetz stehe ausdrücklich, dass Mo-dernisierungsmieterhöhungen ebensowie eine einvernehmliche Mieterhö-hung eine Ausnahme von der Warte-pflicht darstellten.
Übrigens wird eine Mieterhöhungauf die ortsübliche Vergleichsmietenie automatisch wirksam. Der Mie-ter muss einer Erhöhung immer erstzustimmen. Hierfür hat er zwei bisdrei Monate Zeit.
Autor: RA Joachim Cäsar-Preller,Wiesbaden

Recht lustig
Zwischen Himmel und Hölle gibt esim Niemandsland eine Absperrung.Diese war von Unbekannten beschä-digt worden. Nach einer Kontrolleschickt der Teufel daraufhin an Gottein Telegramm: �Ich habe alle Rechts-anwälte hier unten befragt. Sie sindsicher, dass Du für den Schaden auf-kommen musst�.
Die Antwort aus dem Himmel lässtlange auf sich warten, aber dann heißtes �Ich werde bezahlen. Konnte hieroben leider keinen Rechtsanwalt fin-den.�
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Rechtlicher Hinweis
Die Beiträge dieser Zeitung könnennicht ohne Weiteres auf Ihren Fallübertragen werden und eine Rechts-und/oder Steuerberatung nicht erset-zen. (Anm. d. Red.)

fig ist aber in Tarifverträgen undmanchmal auch in Betriebsvereinba-rungen und Arbeitsverträgen eineRegelung über die Zahlung von Ur-laubsgeld vorgesehen. Teilweisekann auch durch betriebliche Übungein Anspruch auf Zahlung von Ur-laubsgeld entstehen.
Kann ich Urlaub ins nächste Ka-lenderjahr übertragen? Das gehtnur, wenn es aus betrieblichen oderaus persönlichen Gründen des Mit-arbeiters erforderlich ist. Konnte derArbeitnehmer etwa bis zum Jahres-ende nicht in den Urlaub gehen, weiler einen erkrankten Kollegen vertre-ten hat, darf er ihn übertragen. Diefreien Tage müssen bis zum 31. Märzdes Folgejahres genommen werden,sonst verfallen sie.
Was passiert, wenn ich währenddes Urlaubs krank werde? Die Zeitder Krankheit wird auf den Urlaubnicht angerechnet, so dass der Ur-laubsanspruch bestehen bleibt.Der Arbeitnehmer muss allerdingssofort eine Arbeitsunfähigkeitsbe-scheinigung vorlegen, also gegebe-nenfalls noch aus dem Urlaub. Au-ßerdem muss er den Urlaub wie nor-mal geplant beenden, er darf ihn alsonicht eigenmächtig um die Krank-heitstage verlängern.
Verfällt der Urlaub, wenn ich dasganze Jahr krank geschriebenwar und ich ihn nicht nehmenkonnte? Bis vor kurzem galt: Werzu lange krank war, dass er seinenUrlaub im laufenden Kalenderjahrund auch im Übertragungszeitraumbis zum 31. März des Folgejahresnicht nehmen konnte, hat ihn verlo-ren. Der Europäische Gerichtshofhat dies am 20. Januar 2009 aller-dings als Verstoß gegen das Europä-ische Recht gewertet. Das Bundes-arbeitsgericht hat sich dem nunmehrangeschlossen, so dass der Urlaubnicht verfällt. Diese Neuregelungbetrifft den gesetzlichen Mindest-urlaub und den Zusatzurlaubschwerbehinderter Arbeitnehmer.Noch nicht abschließend geklärt ist,was für darüber hinausgehende Ur-laubstage gilt.
Kann ich mir nicht genommenenUrlaub auszahlen lassen? Nein,der Urlaub muss tatsächlich genom-men werden ansonsten verfällt er.Von diesem Grundsatz existiert eineeinzige Ausnahme. Wenn der Urlaubwegen einer Kündigung nicht mehr

Wie viele Tage Urlaub stehen wemzu? Diese Frage klärt ein Blick inden Arbeitsvertrag aber auch ein Ta-rifvertrag oder eine Betriebsverein-barung kann die Zahl der Urlaubsta-ge bestimmen. Soweit dort nichts ge-regelt ist, gilt das Bundesurlaubsge-setz (BUrlG). Danach sind für eineSechs-Tage-Woche (Montag - Sams-tag) 24 Tage und bei einer Fünf-Tage-Woche (Montag - Freitag) 20 TageUrlaub pro Jahr vorgesehen.
Wie viel Urlaub hat eine Teilzeit-kraft, die zum Beispiel auf 400-Euro-Basis arbeitet? Hier mussman unterscheiden. Soweit die Teil-zeitkraft an jedem Tag in der Wocheund sei es nur eine Stunde arbeitet,hat sie den gleichen Urlaubsan-spruch wie eine Vollzeitkraft. DerGesetzgeber stellt bei der Berech-nung des Urlaubs nur auf Arbeitsta-ge, nicht auf Stunden ab. Was ande-res gilt für Mitarbeiter, die zum Bei-spiel nur an drei Tagen in der Wochearbeiten. Sie haben einen anteiligen,reduzierten Anspruch. Beträgt derUrlaub einer Vollzeitkraft in einerFünf-Tage-Woche beispielsweise 25Tage, so hat die Teilzeitkraft in die-sem Fall Anspruch auf 15 Tage Ur-laub.
Bekomme ich Urlaub, obwohl icherst seit drei Monaten im Betriebbin? Anspruch auf den vollen Jah-resurlaub hat ein Mitarbeiter erst,wenn er mindestens sechs Monateim Betrieb ist. Er hat aber vor Ab-lauf der Wartezeit einen Anspruchauf 1/12 des Jahresurlaubs für jedenFolgemonat. Arbeitsvertraglich kannallerdings vereinbart werden, dasswährend der Probezeit kein Urlaubgenommen werden darf.
Kann ich selbst bestimmen, wannich den Urlaub nehme? Nein. DerArbeitgeber entscheidet über denUrlaubsantrag, wobei er aber dieUrlaubswünsche des Arbeitnehmersangemessen berücksichtigen muss.Also Vorsicht, wer vor der Geneh-migung des Urlaubs die Reise bucht,macht das auf eigenes Risiko.
Kann mein Arbeitgeber den Ur-laub ablehnen? Der Arbeitgeberdarf einen Urlaubsantrag nur ableh-nen, wenn dem Urlaubswunsch imEinzelfall wichtige, betriebliche In-

teressen entgegen stehen. Das kannausnahmsweise der Fall sein, wennder Jahreshauptauftrag eines Betrie-bes in diese Zeit fällt, erhöhtes Ar-beitsaufkommen allein genügt abernicht. Sobald mehrere Mitarbeiterzur gleichen Zeit in den Urlaub wol-len, muss der Arbeitgeber nach so-zialen Gesichtspunkten entscheiden.Dazu zählen etwa schulpflichtigeKinder, berufstätige Ehepartner oderdie Verteilung des Urlaubs in denvergangenen Jahren.
Darf ich mich selbst beurlauben?Nein, das kann zu einer fristlosenKündigung führen. Sollte sich derArbeitgeber aber weigern, den Ur-laub zu genehmigen, kann der Ar-beitnehmer beim Arbeitsgericht eineeinstweilige Verfügung beantragenund den Urlaubsanspruch gerichtlichdurchsetzen.
Habe ich Weihnachten und Sil-vester automatisch frei? Der 24.und der 31. Dezember gelten als nor-male Arbeitstage. Wer an diesen Ta-gen frei haben möchte, muss Urlaubnehmen und zwar einen ganzen Tag.Tarifverträge und Betriebsvereinba-rungen können etwas anderes regeln.Anders ist es auch, wenn der Be-trieb schon seit mehreren Jahren andiesen Tagen ab Mittag geschlossenhat, dann hat der Arbeitgeber einebetriebliche Übung geschaffen, an dieer sich halten muss.
Darf der Arbeitgeber den bereitsgenehmigten Urlaub einfachstreichen oder mich aus dem Ur-laub zurück holen? Der Urlaub hateinen hohen Wert nach BUrlG unddarf nicht einfach gestrichen oder garabgebrochen werden. Damit das zu-lässig ist, müsste schon die Existenzdes Betriebes auf dem Spiel stehen,etwa wegen eines Brandes oder ei-nes Hochwassers. Dann müsste derArbeitgeber aber auch alle Kostentragen. Eine Rückrufvereinbarung istebenfalls unzulässig.
Wie viel Geld bekomme ich wäh-rend des Urlaubs? Das Urlaubs-entgelt richtet sich nach dem Ein-kommen der letzten 13 Wochen,ohne Vergütungen für Überstundenund ohne Abschlag für Kurzarbeit,es entspricht damit dem durch-schnittlichen Monatslohn. Das Ur-laubsentgelt ist nicht zu verwech-seln mit dem Urlaubsgeld, das vomArbeitgeber zusätzlich und damitfreiwillig gezahlt werden kann. Häu-

vollständig gewährt werden kann,hat der Arbeitnehmer einen An-spruch auf entsprechende Urlaubs-abgeltung.
Darf ich während des Urlaubsarbeiten? Arbeit während des Ur-laubs ist grundsätzlich nicht verbo-ten. Allerdings darf sie dem Urlaubs-zweck nicht widersprechen und derheißt erst einmal Erholung. Beispiels-weise ist es zulässig, einem Freundbeim Hausbau zu helfen oder an ei-ner Weiterbildung teilzunehmen. DieUrlaubstage in Vollzeit für einen an-deren Arbeitgeber zu arbeiten ist hin-gegen unzulässig. Dann riskiert derArbeitnehmer eine Abmahnung undim Wiederholungsfall eine Kündi-gung. Das Urlaubsentgelt und even-tuelles Urlaubsgeld muss der Arbeit-geber aber trotzdem bezahlen.
Gibt es Sonderurlaub etwa für diegoldene Hochzeit der Eltern?Sonderurlaub gibt es für die Geburteines Kindes, einen Sterbefall imengen Familienkreis, bei schwererErkrankung naher Angehöriger undnatürlich bei der eigenen Hochzeit.Die Rechtsprechung hat hier zahl-reiche Entscheidungen getroffen. Sohat das Bundesarbeitsgericht im Jah-re 1973 entschieden, dass es für dieGoldene Hochzeit der Eltern Son-derurlaub gibt, was wohl auch fürdie Silberhochzeit gelten dürfte. InTarifverträgen finden sich häufig ge-sonderte Regelungen.
Muss ich mein Handy mitneh-men, um bei Problemen jederzeiterreichbar zu sein? Nein, Urlaubist Urlaub und dient allein der Erho-lung, so dass der Arbeitnehmer indieser Zeit nicht erreichbar seinmuss.
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Arbeitsrecht - Urlaub
In Sachen Urlaub existieren bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern viele Fehleinschätzungen.


